
OGS - Schulen der Stadt Baesweiler  
 

St. Barbara 

Am Weiher 
Tel.: 02401 51086 

Friedensschule 

Grabenstr. 13 
Tel.: 02401 3077 

Grengrachtschule 

Grengracht 12 
Tel.: 02401 7819 

KGS Oidtweiler 

Schulstr. 26 
Tel.: 02401 2706 

St. Andreas 

Bahnstr. 1 
Tel.: 02401 51095 

Baesweiler, den 09.04.2021  . 

Distanzunterricht und Testpflicht  
ab Montag, den 12.04.2021 

Liebe Eltern, 

nach hoffentlich erholsamen Tagen für Sie und Ihre Familien erfolgen nun –wenn auch recht kurzfristig und 
dazu umfangreich- wichtige Hinweise zum „Schulbetrieb“ nach den Osterferien. 

Grundlage sind die Vorgaben/ Regelungen seitens dreier Ministerien („Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung“/ „Schule und Bildung“/ „Gesundheit“), die uns kürzlich per Schulmail erreicht haben. 

Distanzunterricht ab Montag, den 12.04.2021 

Schulmail: Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin 
unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe (…) ab Montag, den 12. April 2021,  
eine Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird.  

 Ab dem 19. April 2021 soll der Unterricht an den Schulen dann – sofern es das Infektionsgeschehen 
zulässt – wieder mit Präsenzanteilen(Wechselunterricht) fortgesetzt werden. Weitere Infos zum 
Schulbetrieb ab dem 19.04. sollen zeitnah folgen. 

Dies wurde uns gestern (Do. 08.04.21, 19.55 Uhr) verbindlich mitgeteilt.  

Wie der Distanzunterricht konkret umgesetzt wird, erfahren Sie auf den gewohnten Wegen über die 
Klassenleitungen und/oder Fach-Lehrkräfte. Wir möchten uns an dieser Stelle erneut für Ihre Flexibilität und 
Ihren Einsatz ausdrücklich bedanken.  

Eine Notbetreuung wird ebenfalls wie gewohnt eingerichtet. Die Abfrage dazu hat bereits stattgefunden. Bei 
Fragen stehen Ihnen die Schul- und OGS Leitungen gerne zur Verfügung. 

Grundsätzliche Testpflicht ab Montag, den 12.04.2021 

Schulmail:  Parallel (zum Distanzunterricht) wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzlich Testpflicht 
mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu 
hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. 

 Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. 
Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule 
erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen 
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt.  

Damit Ihre Kinder in die Schule kommen können (Dies gilt für Unterricht, Not-Betreuung etc.) muss zukünftig 
2x in der Woche ein negativer „Schnelltest“ vorliegen. Der Test kann entweder in der Schule erfolgen ODER in 
einem Testzentrum mit offiziellem Nachweis zum Ergebnis.  

Testzentren in Baesweiler 

Der Standort des Testzentrums ist das Foyer der Dreifachsporthalle an der Jülicher Straße: 

Das Zentrum hat montags bis freitags im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr sowie samstags von 09.00 Uhr bis 17.00 
Uhr geöffnet. Nur mit vorheriger Terminbuchung möglich.  
https://app.no-q.info/baesweiler-zentrum-dreifachsporthalle/checkins#) oder Rufnummer 02174/7029444 .  

Bitte bringen Sie zum Termin auch Ihren Personalausweis mit. 
 
Kostenfreie Bürgertestungen in der Kreuz Apotheke: 

Kreuz Apotheke Baesweiler, Kirchstraße 35a, - nach vorheriger Terminbuchung durchgeführt über das Portal No-Q unter: 

https://app.no-q.info/kreuz-apotheke-baesweiler/checkins#/1509/2021-03-21 

Die Testungen finden nicht in der Apotheke selbst, sondern im Durchgang zur Straße Am Feuerwehrturm direkt neben der 

Apotheke statt. Bei Rückfragen stehen die Mitarbeiter*innen der Kreuz Apotheke unter der Rufnummer 02401-4200 gerne 

zur Verfügung. Eine spontane Testung ohne Termin ist aus Gründen des Infektionsschutzes nicht vorgesehen. 

https://app.no-q.info/baesweiler-zentrum-dreifachsporthalle/checkins
tel:021747029444
https://app.no-q.info/kreuz-apotheke-baesweiler/checkins#/1509/2021-03-21


OGS - Schulen der Stadt Baesweiler  
 
Testungen in den Schulen 

Diese Testungen stellen nach Auskunft der Ministerien neben „Schützen“ und „Impfen“ eine dritte Säule im 
Kampf gegen das Coronavirus dar. Daher soll über diese Testungen auch in den Schulen frühzeitig positive 
Kinder und Personal erkannt werden können, um eine Verbreitung des Virus zu unterbinden.  

ACHTUNG:  Aktuell (Fr. 09.04.21, 14 Uhr) ist noch kein Testmaterial in den Baesweiler Grundschulen angekommen. Die 
Schulleitungen der Baesweiler Grundschulen haben sich darauf verständigt, dass Lieferprobleme/-
schwierigkeiten nicht zum Nachteil des Schulbesuches (Unterricht, Betreuung etc.) ausgelegt werden darf. 
In den Schulen wird je nach vorhandenem Testmaterial dann bis zu 2x in der Woche die Möglichkeit zur 
Selbsttestung gegeben. 

Zunächst gibt es an den Grundschulen (wie bei den weiterführenden Schulen) sogenannte „Stäbchen-Tests“ 
 SIEMENS Healthcare GmbH „CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test“ (Nasenabstrich, Wattestäbchen)  

ACHTUNG: Lehrkräfte dürfen -entsprechend den Vorgaben des Ministeriums, u.a. da auch keine Schutzkleidungen 
ähnlich den Testzentren zur Verfügung stehen- diese Tests nur mündlich anleiten. Sie dürfen die Tests 
weder durchführen noch dabei eingreifen!  Die Kinder testen sich also selbst!  

Bitte bereiten Sie Ihre Kinder auf die Selbsttests in der Schule vor!  
Selbstverständlich werden auch wir das in der Schule tun. 

Vom Ministerium finden Sie Hinweise, Hilfe, Anleitungen zu den SIEMENS Testungen hier: 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests (schulministerium.nrw) 

Vielleicht schauen Sie sich auch vorab diesen Film mit Ihren Kindern an: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg 

Vielleicht können Sie Hause gemeinsam mit einem Wattestäbchen üben. Das sorgt sicherlich bei den Kindern 
für mehr Sicherheit! Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern auch, dass sich niemand ein positives Ergebnis 
wünscht, dass es aber jeden und jede treffen kann! Wir möchten nicht, dass es zur Stigmatisierung von 
infizierten Menschen kommt! Wir haben bereits in den vergangenen Monaten oft mit den Kindern darüber 
gesprochen, wie sich betroffene Personen fühlen und dass das schlechte Gefühl durch psychischen und 
sozialen Druck verstärkt werden kann. Das möchten wir unbedingt unterbinden! 

Hier finden Sie eine Übersicht zum Vorgehen bei einem positiven Selbsttest: 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Umgang_positiver_Selbsttest.pdf 
(schulministerium.nrw) 

Bei einem positiven Ergebnis müssen die betroffenen Schülerinnen/Schüler sich in häusliche Quarantäne 
begeben. Durch einen PCR-Test wird das Ergebnis des Selbsttests noch einmal überprüft. 

Wenn Sie für Ihre Kinder keine Selbst-Tests in der Schule wünschen, können Sie wie bereits oben aufgeführt 
gerne z.B. über die Baesweiler Testzentren die notwendigen Tests durchführen lassen. Der Schule/OGS zeigen 
Sie dann lediglich das schriftliche Testergebnis (Achtung: darf nicht älter als 48 Stunden sein). Anderenfalls ist 
ein Schulbesuch (gilt auch für die Notbetreuung) Ihrer Kinder nicht möglich.  

Sicherlich haben Sie - wie auch wir - noch weitere Fragen: 

- Wie fangen wir evtl. verunsicherte Kinder am besten auf? 
- Was machen wir mit Kindern, die sich evtl. beim Testen verweigern? 
- Ist es möglich, auf altersgerechte Tests (sog. Lolli-Tests) umzusteigen? 
- Wie ist der Datenschutz bei der Erfassung einzuhalten? 
- … 
Wir hoffen, dass wir u.a. durch das Schulministerium, Bezirksregierung, Schulaufsicht noch weitere Antworten 
auf unsere Anfragen erhalten werden. 

Bleiben wir trotz allem hoffnungsfroh, dass wir bald von solchen Maßnahmen verschont bleiben. 

Herzliche Grüße  
Ihre Schulleitungen der Baesweiler Grundschulen 

P.S.:  Wie immer bei der Einschätzung und Diskussion zu Corona-Maßnahmen gibt es Pro und Contra Positionen. Dies ist richtig 
und in einer Demokratie auch wichtig. Bitte vergessen Sie nicht - WIR sind (neutral) zur Umsetzung der Regelungen 
verpflichtet. Es steht Ihnen (wie auch uns) immer frei, sich an die politisch Verantwortlichen zu wenden und Ihre unterstützende 
oder gegenteilige Auffassung mitzuteilen. 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Umgang_positiver_Selbsttest.pdf

